
Stadt Dübendorf 
Beschluss der Geschäfts- und 
Rechnungsprüfungskommission 

Sitzung vom 9. April 2024 

Kinderbetreuungsverordnung 
Postulat Angelika Murer Mikolasek und 17 Mitunterzeichnende "Elternbeiträge an die familien 
ergänzende Kinderbetreuung" 
GR Geschäft Nr. 30/2023 
Abschied Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission 

Ausgangslage 

Die Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission hat das vorliegende Geschäft geprüft und an 
ihrer Sitzung vom 9. April zu Handen des Gemeinderates verabschiedet. 

Beschluss 

Dem Gemeinderat wird beantragt: 

1. Die Kinderbetreuungsverordnung (KiBeVO) wird unter Berücksichtigung der in der untenste 
henden Synopse dargestellten Änderungsanträge gutgeheissen. 

2. Das Postulat von Angelika Murer Mikolasek und 17 Mitunterzeichnende «Elternbeiträge an die 
Familienergänzende Kinderbetreuung» wird abgeschrieben. 

3. Für die Vorbereitung der Umsetzung der KiBeVO werden gemäss den Erwägungen für das Jahr 
2024 einmalige Kosten von Fr. 70'000 genehmigt. 

4. Für die Unterstützung von Betreuungsverhältnissen in Kindertagesstätten werden ab dem ersten 
Betriebsjahr die vom Gemeinderat mit Beschluss vom 5. Dezember 2016 bewilligten Mittel von 
maximal Fr. 550'000.00 eingesetzt. 

5. Die Unterstützung von Betreuungsverhältnissen bei den Tagesfamilien wird neu nach dem Mo 
dell der Subjektfinanzierung und im Rahmen der bisherigen bewilligten Kredite festgelegt. Für 
das erste volle Betriebsjahr steht damit ein maximaler Kredit von Fr. 350'000.00 zur Verfügung. 

6. Die Unterstützung der Tagesstrukturen bleibt unverändert im Rahmen des Beschlusses der 
Volksabstimmung vom 29. November 2020. 

7. Das bisherige vom Gemeinderat festgelegte Elternbeitragsreglement (Beschluss Nr. 128 vom 
5. Dezember 2016) wird mit der Inkraftsetzung der Kinderbetreuungsverordnung ausser Kraft 
gesetzt. 

8. Der Stadtrat bestimmt die Inkraftsetzung der Verordnung und wird mit dem Vollzug beauftragt. 

Änderungsantrag 
9. Unter Vorbehalt der Festsetzung der Kinderbetreuungsverordnung durch den Gemeinderat wird 

Der Stadtrat wird mit dem Erlass und der Umsetzung des Elternbeitragsreglements Tarifregle 
ments beauftragt. 
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Verordnung Anderungsanträge GRPK 

1. Allgemeine Bestimmungen 

Art. 1 Zielsetzung, Grundsätze 
1 Die Stadt Dübendorf sorgt für ein vielfältiges 
und bedarfsgerechtes Angebot an familiener 
gänzender Kinderbetreuung, das sowohl den 
Bedürfnissen der Kinder und der Eltern ge 
recht wird als auch den Interessen des Ge 
meinwohls dient. 
2 Die schul- und familienergänzende Betreu 
ung in Kindertagesstätten für Kinder im Alter 
von 3 Monaten bis zum Ende der Primar 
schule bezweckt die emotionale, kognitive, 
sprachliche und soziale Förderung der Kinder 
im vorschulischen und schulischen Bereich 
und die Unterstützung und Entlastung der El 
tern in Erziehung und Betreuung sowie zur 
Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf. 
3 Die Stadt Dübendorf beteiligt sich an der 
Finanzierung von Betreuungsverhältnissen in 
Kindertagesstätten (Kinderkrippen, Tages 
strukturen und Tagesfamilien), die den 
Standort Dübendorf haben, durch einen 
kommunalen Beitrag, welcher die Elternbei 
träge für die verschul- und schulpflichtigen 
Kinder bis zum Ende der Primarschule bis 
zur Höhe der festgelegten Betreuungskosten 
ergänzt (Subjektfinanzierung). 
4 Reicht die Nachfrage nach Betreuungsplät 
zen am Standort Dübendorf nicht aus, kann 
der Stadtrat eine standortunabhängige Mitfi 
nanzierung von Betreuungsverhältnissen 
festlegen. 
6 Im Rahmen dieser Verordnung sind Betreu 
ungsangebote wie Spielgruppen, Kinderhüte 
dienste oder Krabbelgruppen sowie die Be 
treuung bei Verwandten, Babysitting und die 
Betreuung durch Nanny von der Mitfinanzie 
rung ausgeschlossen. 
7 Eltern, die ihre Kinder in eine Privatschule 
schicken, haben ebenfalls keinen Anspruch 
auf Unterstützungsleistungen für die schuler 
gänzende Betreuung der Privatschule. 
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Art. 2 Planung 

Der Stadtrat sorgt für ein bedarfsgerechtes 
Angebot der schul- und familienergänzenden 
Tagesbetreuung von Kindern. Die Gemeinde 
kann private Trägerschaften mit Betreuungs 
angeboten auf Gemeindegebiet unterstützen, 
um ein Grundangebot für die Dübendorfer 
Bevölkerung sicherzustellen. Die Zusam 
menarbeit wird in einer Vereinbarung gere 
gelt 

Art. 3 Anwendungsbereich 
1 Diese Verordnung findet Anwendung auf al 
le mit kommunalen Beiträgen unterstützten 
schul- und familienergänzenden Betreuungs 
plätze, welche im Besitz einer Betriebsbewil 
ligung gemäss den gesetzlichen Rahmenbe 
dingungen des Kantons Zürich sind. Der 
Stadtrat kann bei Bedarf den Kreis der Kin 
dertagesstätten, in denen Be 
treuungsverhältnisse mitfinanziert werden, 
einschränken. 
2 Bei der Betreuung in Tagesfamilien werden 
nur Betreuungsverhältnisse subventioniert, 
bei denen die Tagesfamilie einer Tagesfami 
lienorganisation angeschlossen sind oder von 
der Sozialkommission beaufsichtigt werden. 
Der Stadtrat kann die Subventionierung bei 
ungeeigneten Betreuungsplätzen ablehnen. 
3 Der Stadtrat kann mit andern Gemeinden 
Vereinbarungen über die Anwendbarkeit die 
ser Verordnung auf Betreuungsverhältnisse 
in Kindertaqesstätten treffen. 

II. 

Art. 4 

Beitragsberechnung 

Beitragssatz 

Der kommunale Beitrag für einen Betreu 
ungstag entspricht der Differenz zwischen 
dem marktüblichen Referenzwert und dem 
Elternbeitrag. 

Art. 5 
strukturen 

Referenzwerte Kinderkrippen und Tages- Anderungsantrag 1 

1 Der marktübliche Referenzwert für die mög 
lichen Betreuungsmodule in den Kinderkrip 
pen und Tagesstrukturen werden unter Be 
rücksichtigung der kantonalen Rechtsgrund 
lagen vom Stadtrat im Elternbeitragsregie- 

1 Der marktübliche Referenzwert für die 
möglichen Betreuungsmodule in den 
Kinderkrippen und Tagesstrukturen wer 
den unter Berücksichtigung der kantona 
len Rechtsgrundlagen vom Stadtrat im 
Tarifreglement festgelegt. 
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ment festgelegt. Der marktübliche Referenz 
wert entspricht grundsätzlich dem maximalen 
Elternbeitrag. Der kommunale Beitrag für ei 
nen Betreuungstag entspricht der Differenz 
zwischen dem marktüblichen Referenzwert 
und dem Elternbeitrag. 
2 Die Referenzwerte werden vom Stadtrat 

im Elternbeitragsreglement festgelegt. 
3 Die Schulpflege muss unter Wahrung ihrer 
Kompetenz gemäss §34 der Gemeindeord 
nung den Erlass, die Änderungen und die 
Aufhebung von Bestimmung des Elternbei 
tragsreglements, die die Tagesstrukturen be 
treffen, genehmigen. 

2 Der marktübliche Referenzwert ent 
spricht grundsätzlich dem maximalen 
Elternbeitrag. 
3 Der kommunale Beitrag für einen Be 
treuungstag entspricht der Differenz 
zwischen dem marktüblichen Referenz 
wert und dem Elternbeitrag. 
4 Die Referenzwerte werden vom Stadt 
rat im Tarifreglement festgelegt. 
5 Die Schulpflege muss unter Wahrung 
ihrer Kompetenz gemäss Art. 34 der 
Gemeindeordnung den Erlass, die Än 
derungen und die Aufhebung von Be 
stimmung des Tarifreglements, die die 
Tagesstrukturen betreffen, genehmigen. 

Art. 6 Referenzwert Tagesfamilienbetreuung 
1 Der marktübliche Referenzwert bei der Ta 
gesfamilienbetreuung wird auf der Basis der 
Stundenbetreuung festgelegt. Sie berück 
sichtigen die Personalkosten für die Betreu 
ung, die Kosten für die Vermittlerinnen (Ak 
quisition, Begleitung und Betreuung der Ta 
geseltern), die Kosten der Administration so 
wie die Kosten der Geschäftsführung der Ta 
gesfamilienorganisation. 
2 Die Referenzwerte werden vom Stadtrat im 
Elternbeitragsreglement festgelegt. 

Anderungsantrag 2 

1 Der marktübliche Referenzwert bei der 
Tagesfamilienbetreuung wird auf der 
Basis der Stundenbetreuung festgelegt. 
Sie berücksichtigen die Personalkosten 
für die Betreuung, die Kosten für die 
Vermittlerinnen (Akquisition, Begleitung 
und Betreuung der Tageseltern), die 
Kosten der Administration sowie die 
Kosten der Geschäftsführung der Ta 
gesfamilienorganisation. 
2 Die Referenzwerte werden vom Stadt 
rat im Tarifreglement festgelegt. 

Art. 7 Gewichtung der Betreuungstage 
1 Für die Ermittlung der Betreuungstage wer 
den die Betreuungsplätze in den Kinderkrip 
pen, Tagesstrukturen und bei der Tagesfami 
lienbetreuung nach Massgabe des Betreu 
ungsaufwandes der Altersgruppen gemäss 
den kantonalen Rechtsgrundlagen gewichtet. 
Der Stadtrat legt die Gewichtungsfaktoren im 
Elternbeitragsreglement fest. 
2 Die Summe der gewichteten Betreuungs 
plätze multipliziert mit 252 ergibt die maximal 
möglichen Betreuungstage jeder Kinderta 
gesstätte. 

Anderungsantrag 3 

1 Für die Ermittlung der Betreuungstage 
werden die Betreuungsplätze in den 
Kinderkrippen, Tagesstrukturen und bei 
der Tagesfamilienbetreuung nach Mas 
sgabe des Betreuungsaufwandes der 
Altersgruppen gemäss den kantonalen 
Rechtsgrundlagen gewichtet. Der Stadt 
rat legt die Gewichtungsfaktoren im 
Tarifreglement fest. 
2 Die Summe der gewichteten Betreu 
ungsplätze multipliziert mit 252 ergibt die 
maximal möglichen Betreuungstage 
jeder Kindertagesstätte. 

III. Elternbeiträge Anderungsantrag 4 

Art. 8 Elternbeitragsreglement, wirtschaftliche Fussnotenziffer am Ende von Abs. 1 
Leistungsfähigkeit streichen 
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1 Der Stadtrat erlässt ein Elternbeitragsreg 
lement (EBR), welches für in Dübendorf 
wohnhafte und steuerpflichtige Eltern ein 
kommensabhängige Beiträge auf der Basis 
der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit vor 
sieht und für alle Betreuungsverhältnisse der 
schul- und familienergänzenden Betreuung 
verbindlich ist, welche von der Stadt subven 
tioniert werden.1 
2 Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit wird 
mit folgenden Komponenten festgelegt: 
Steuerbares Einkommen zuzüglich eines An 
teils des steuerbaren Vermögens zuzüglich 
Einkaufsbeiträge in die 2. Säule (BVG) zu 
züglich Liegenschaftsunterhalt vermindert um 
den Pauschalabzug. Die Familiengrösse wird 
bei der Ermittlung der wirtschaftlichen Leis 
tungsfähigkeit angemessen berücksichtigt. 
3 Weicht das satzbestimmende Einkommen 
und das satzbestimmende Vermögen in der 
Steuerveranlagung vom steuerbaren Ein 
kommen bzw. vom steuerbaren Vermögen 
ab, wird das satzbestimmende Einkommen 
und Vermögen für die Festlegung des Eltern 
beitrages verwendet. 

4 Im Elternbeitragsreglement legt der Stadtrat 
fest, welche Voraussetzungen Eltern für eine 
kommunale Mitfinanzierung erfüllen müssen. 
Für Kinder im Vorschulalter müssen die El 
tern den Nachweis einer Arbeitstätigkeit vor 
weisen, sofern keine Soziale Indikation vor 
liegt. Der Stadtrat legt im Elternbeitragsreg 
lement fest, was einer Arbeitstätigkeit gleich 
gestellt ist und welche Kriterien für die Sozia 
le Indikation gelten. 
5 Der Stadtrat legt im Elternbeitragsreglement 
fest, wie die effektive Anspruchsberechtigung 
bei Eltern, die beide in teilzeitlichen Pensen 
arbeiten, berechnet werden. 
6 Steuerpflichtige anderer Gemeinden entrich 
ten für die Betreuung ihrer Kinder grundsätz 
lich die Vollkosten. Abweichende Regelungen 
können dann getroffen werden, wenn zwi 
schen der Stadt Dübendorf und den Wohn 
sitzgemeinden der Steuerpflichtigen eine 
Vereinbarung zur finanziellen Mitbeteiligung 
vorliegt. 
7 Das Inkasso der Elternbeiträge ist Sache 
der Kindertagesstätten, der Tagesstrukturen 
und der Tagesfamilienorganisationen 

Änderungsantrag 5 

Art. 8 Tarifreglement 
1 Der Stadtrat erlässt ein Tarifregle 
ment, welches für in Dübendorf wohn 
hafte und steuerpflichtige Eltern ein 
kommensabhängige Beiträge auf der 
Basis der wirtschaftlichen Leistungsfä 
higkeit vorsieht und für alle Betreuungs 
verhältnisse der schul- und familiener 
gänzenden Betreuung verbindlich ist, 
welche von der Stadt subventioniert 
werden. 
2 Im Tarifreglement legt der Stadtrat 
fest, welche Voraussetzungen Eltern für 
eine kommunale Mitfinanzierung erfüllen 
müssen. Für Kinder im Vorschulalter 
müssen die Eltern den Nachweis einer 
Arbeitstätigkeit vorweisen, sofern keine 
Soziale Indikation vorliegt. Der Stadtrat 
legt im Tarifreglement fest, was einer 
Arbeitstätigkeit gleichgestellt ist und 
welche Kriterien für die Soziale Indikati 
on gelten. 
3 Der Stadtrat legt im Tarifreglement 
fest, wie die effektive Anspruchsberech 
tigung bei Eltern, die beide in teilzeitli 
chen Pensen arbeiten, berechnet wer 
den. 
4 Steuerpflichtige anderer Gemeinden 
entrichten für die Betreuung ihrer Kinder 
grundsätzlich die Vollkosten. Abwei 
chende Regelungen können dann ge 
troffen werden, wenn zwischen der Stadt 
Dübendorf und den Wohnsitzgemeinden 
der Steuerpflichtigen eine Vereinbarung 
zur finanziellen Mitbeteiligung vorliegt. 
5 Das Inkasso der Elternbeiträge ist Sa 
che der Kindertagesstätten, der Tages 
strukturen und der Tagesfamilienorgani 
sationen. 

Änderungsantrag 6 

Neuer Artikel 9 Definition wirtschaftli 
che Leistungsfähigkeit 
Bei Annahme dieses Änderungsantrags 
werden alle nachfolgenden Artikelnum 
merierungen angepasst. 

Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit 
wird mit folcenden Komponenten festoe- 
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legt: 
Satzbestimmendes Einkommen der 
Staats- und Gemeindesteuern zuzüg 
lich eines Anteils des satzbestimmenden 
Vermögens der Staats- und Gemein 
desteuern zuzüglich Einkaufsbeiträge in 
die 2. Säule (BVG) (gemäss Steuerge 
setz des Kantons Zürich § 31 Abs. 1 
lit. d) zuzüglich Liegenschaftsunterhalt 
vermindert um den Pauschalabzug 
(gemäss Steuergesetz des Kantons 
Zürich § 30 Abs. 2 - 5.) 
Die Familiengrösse wird bei der Ermitt 
lung der wirtschaftlichen Leistungsfähig 
keit angemessen berücksichtigt. 

Art. 9 Nicht subventionierte Betreuungstage 

In der Festlegung der Elternbeiträge für von 
der Stadt Dübendorf nicht subventionierte 
Betreuungstage sind die Kindertagesstätten 
und Tagesfamilienorganisationen frei. 

IV. 

Art. 10 

Verfahren 

Vorgehen 
1 Die Erziehungsberechtigten, die Anspruch 
auf Unterstützungsleistungen erheben, und 
grundsätzlich die Voraussetzungen an die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf erfüllen, 
reichen der Stadtverwaltung ein Gesuch ein. 
Die Rechnung der von der Kindertagesstätte 
in Rechnung gestellten Betreuungskosten ist 
einzureichen. Die Erziehungsberechtigten 
müssen mit einer Vollmacht die Einwilligung 
geben, dass die zuständigen Stellen der 
Stadtverwaltung Einblick in das Steuerregis 
ter nehmen können. 
2 Besteht zwischen der Gemeinde und einer 
Kindertagesstätte oder einer Tagesfamilien 
organisation eine Kooperationsvereinbarung, 
so kann das Verfahren abweichend geregelt 
werden· 

Anderungsantrag 7 

3 Ungerechtfertigt bezogene Beiträge 
werden zurückgefordert. 

Art. 11 Kooperationsvereinbarungen 
1 In den Kooperationsvereinbarungen werden 
die Modalitäten zwischen der Stadt und den 
privaten Trägerschaften festgelegt. 
2 Subventioniert werden nur die effektiv von 
beitragsberechtigten Kindern belegten Be 
treuungstage (Kinderkrippe) bzw. Betreu- 

Anderungsantrag 8 

5 Der Stadtrat kann bei wiederholten 
Verstössen oder einmalig schwerwie 
genden Verstössen gegen die Bestim 
mungen dieser Verordnung oder die 
Missachtung der gesetzlichen Grundla 
qen eine bereits erteilte Kooperations- 
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ungsmodule (Tagesstrukturen) bzw. Betreu 
ungsstunden (Betreuung in Tagesfamilien). 
3 Die Kindertagesstätte und die Tagesfamili 
enorganisation haben keinen Rechtsan 
spruch auf eine Mindestzahl beitragsberech 
tigter Betreuungstage bzw. Betreuungsstun 
den. 
4 Die Kooperationsvereinbarungen gelten in 
der Regel für vier Kalenderjahre. Sie sehen 
eine beidseitige Kündigungsfrist von 6 Mona 
ten auf das Ende eines Kalenderjahres vor. 
5 Der Stadtrat kann bei wiederholten 
Verstössen gegen die Bestimmungen dieser 
Verordnung oder die Missachtung der ge 
setzlichen Grundlagen eine bereits erteilte 
Kooperationsvereinbarung mit sofortiger Wir 
kung widerrufen. 

vereinbarung 
widerrufen. 

mit sofortiger Wirkung 

Art. 12 Sistierung der Subventionen 

Entzieht die Sozialkommission oder die zu 
ständige Instanz dem Träger die Betriebsbe 
willigung oder legt sie Auflagen fest, so ist 
dies der zuständigen Stelle der Stadtverwal 
tung unmittelbar mitzuteilen. 

Anderungsantrag 9 

Entzieht die Sozialkommission oder die 
zuständige Instanz dem Träger die Be 
triebsbewilligung oder legt sie Auflagen 
fest, so ist dies der zuständigen Stelle 
der Stadtverwaltung sowie den betroffe 
nen Eltern unmittelbar mitzuteilen. Die 
Subventionen werden für allfällig 
mitfinanzierte Betreuungsverhältnis 
se sistiert. 

V. 

Art. 13 

Sch I uss bestimm ungen Anderungsantrag 10 

Ergänzende Bestimmungen Der Stadtrat kann zu dieser Verordnung 
Der Stadtrat kann zu dieser Verordnung wo wo nötig Ausführungsbestimmungen 

erlassen. nötig noch weitere Ausführungsbestimmun- 
gen erlassen. 

Art. 14 Zusammenarbeit 
rat/Primarschulpflege 

Der Stadtrat kann mit der Primarschulpflege 
Vereinbarungen treffen, damit die Tages 
strukturen, die Kinderkrippen und die Betreu 
ung in Tagesfamilien sowohl für Kinder im 
Vorschulalter wie auch im Schulalter koordi 
niert und einheitlich sind. 

Stadt- 

Art. 15 Ausserkraftsetzung bestehender Rechts- Anderungsantrag 11 
grundlagen 

Artikel 15 wird ersatzlos gestrichen. 
1 Der Beschluss des Gemeinderates Nr. 128 Bei Annahme dieses Änderunasantraas 

Geschäfts Nr.:2019-28 7 



Stadt Dübendorf 
Beschluss der Geschäfts- und 
Rechnungsprüfungskommission 

Sitzung vom 9. April 2024 

vom 5.12.2016 betreffend dem Elternbei- werden alle nachfolgenden Artikelnum 
tragsreglement für die «subventionierten fa- merierungen angepasst. 
milienergänzenden Angebote der Stadt Dü- 
bendorf» wird mit Inkrafttreten der Kinderbe- 
treuungsverordnung ausser Kraft gesetzt. 
2 Das Elternbeitragsreglement «Schulergän 
zende Angebote» von der Primarschulpflege 
am 20.1.2009 erlassenen und alle im Fol 
genden erfassten Anpassungen wird von der 
Schulpflege gemäss Beschluss vom 
20.6.2023 mit der Inkraftsetzung der Kinder 
betreuungsverordnung ausser Kraft gesetzt. 

Art. 16 Rechtsschutz 

Gegen Verfügungen der zuständigen Stelle 
kann nach den Bestimmungen des Verwal 
tungsrechtspflegegesetzes Einsprache an 
den Stadtrat erhoben werden. 

Art. 17 Inkrafttreten 

Der Stadtrat bestimmt den Zeitpunkt des ln 
krafttretens dieser Verordnung nach dem Da 
tum der Genehmigung des Gemeinderates. 

Die vorstehende Kinderbetreuungsverordnung der Stadt 
Dübendorf wurde am XX. Monat 20XX vom Gemeinderat 
festgesetzt. 

(Festsetzung amtlich publiziert am XX. Monat 20XX) 

Der Stadtrat hat die vorstehende Kinderbetreuungsver 
ordnung der Stadt Dübendorf auf den 1. August 2024 in 
Kraft gesetzt 

Namens der Stadt Dübendorf 

Andre lngold 
Stadtpräsident 

Dübendorf, XX. Monat 20XX 

Mathias Vogt 
Stadtschreiber 

Änderungsantrag 12 

Streichung folgender Satz: 
Der Stadtrat hat die vorstehende Kin 
derbetreuungsverordnung der Stadt 
Dübendorf auf den 1. August 2024 in 
Kraft gesetzt 

Anpassung Unterschriftenblock 

Vorschlag Stadtrat für redaktionelle An 
passung: 
Gemeinderatspräsident Patrick Schärli 
Gemeinderatssekretär a.i. 
Stefan Rüeaa 
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Mitteilung an: 
Mitglieder Gemeinderat 
Mitglieder Stadtrat 
Stadtschreiber 
Presseverteiler und übrige Bezüger 
Website Stadt Dübendorf 
Akten 

und Rechnungsprüfungskommissif des Gemeinderates 

'Vl~ 
Stefan Rü~~ 
Sekretär a.i. 

L.. 
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